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lhre weitere E-Mail vom 25. Juni zar an Frau Dr. Wittling-vogel wurde mit der Bitte um Be-
antwortung an mich weitergeleitet, Sie fragen, ob das deutsche Bundesministeriurn der Jus-
tiz in der Stellungnahme der österreichischen Präsidentschaftskanzlei vom 10. Mai zoll eine
Verletzung der EMRK sieht.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich lhren Schriftverkehr mit der österreichischen
Präsidentschaftskanzlei nicht kommentieren kann.

Erlauben Sie mir jedoch den Hinweis, dass der Schutz lhrer Rechte auch in österreich in
erster Linie den zuständigen Gerichten obliegt. Zudem gibt es auch in österreich Staatsan-
waltschaften und Sicherheitsbehörden, die Folteruonrvürfe prüfen und strafbare Handlungen
verfolgen.

Mit freundlichen Gräßen
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Sehr geehrte Frau Theiss, sehr geehrter Herr Oschadleus,

vielen Dankfür lhre E-Mail vom 06. Juni 2011an die Bundesjustizministerin Frau Sabine

Leutheusser-Schnarrenberger. lhre E-Mail wurde an mich weitergeleitet, mit der Bitte lhnen

zu antworten.

Grundsätzlich ist festzustellen,, dass in Deutschland * ebenso wie in den anderen Mitglieds'

staaten der EMRK - das absotute Folterverbot gilt. lm Falle eines Verstoßes hiergegen kön-

nen sich die Betroffenen an die Polizei und/ oder Staatsanwaltschaft vor Ort wenden und den

Vorfall zur Anzeige bringen. Die Staatsanwaltschaften sind ebenso wie die Behörden und

Beamten des polizeidienstes verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschre.iien,

sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Dementsprechend haben die

Staatsanwaltschaften und die Polizei den Sachverhalt zu erforschen, sobald sie durch eine

Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einbr Straftat Kenntnis erlangen.
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sehr geehrte Frau Theiss t CVS 7&

Gerne bestätige ich den Erhalt Ihrer Anfrage vom 10. Mai 2011.

Wie Ihnen die Präsidentschaftskanzlei bereits mit dem Ihrer E-Mail beigelegten Schreiben

vom April 20ll mitgeteilt hat, kennt unsere Rechtsordnung keine zentrale staatliche

Einrichtu ng nx Aufkl ärung von Foltervorwürfen.

Uber allftillige Verstöße gegen das Folterverbot erkennen vielmehr, je nachdem ob sich der

Foltervorwurf auf eine Angelegenheit der Gerichtsbarkeit oder der Verwaltung bezieht,

entweder die ordentlichen Gerichte selbst oder der Verfassungsgerichtshof. Wird etwa ein

Foltervorwurf in einem pflegschaftsgerichtlichen Verfahren erhoben, so hat sich damit das

zuständige Pflegschaftsgericht auseinanderzusetzen. Die Zuständigkeit der

Staatsanwaltschaften und der Sicherheitsbehörden zur Verfolgung allftilliger gerichtlich

strafbarer Handlungen bleibt davon unberührt.
?

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Information gedient zu haben.

({tr,*--*en Grüßen
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